
Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Hasel -2 . Änderung und 1. Erweiterung" 
Wohnanlage Aach - Aue 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans gelten die nachfolgen- 
den Textlichen Festsetzungen: 

1. Art der baulichen Nutzung 

Zulässig ist eine Wohnanlage mit den zugehörigen Nebenanlagen. 

5 12 (3) BauGB 

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) BauGB, 55 16 ff. BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil bestimmt 

durch die Festsetzungen: 

2.1 Grundfläche (GR) § 19 BauNVO 

Die zulässige Grundfläche der Gebäude ist durch Einschrieb im jeweiligen Baufenster definiert. 

2.2 Anzahl der Vollgeschosse 

max. IV Vollgeschosse 
im WA1 ist unter den IV Vollgeschossen ein weiteres Geschoss für die Parkgarage zulässig. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen darf höchstens betragen: 

Steghäuser : 

§ 18 BauNVO 

max. 12,OO m über EFH ü.NN 

Stadtvillen max. 12,OO m über EFH ü.NN 

Hofhäuser:max. 12,OO m über EFH ü.NN 

Die EFH ist durch Einschrieb im jeweiligen Baufenster festgesetzt 

Technische Dachaufbauten dürfen die festgesetzte maximale Höhe auf max. 12 % der 
Dachfläche überschreiten. 

Die Gebäudehöhen richten sich im Übrigen nach den Darstellungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan. 
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